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Zuchtprogramm fir die Rasse Araber des Verbandes der Zuchter und Freunde
des Arabischen Pferdes e.V. (VZAP)

1. Angaben zum Ursprungszuchtbuch

Der Verband der Zichter und Freunde des Arabischen Pferdes e.V. (VZAP), Lohnde, Im Kanaleck
10, D-30926 Seelze und der Zuchtverband fur Sportpferde Arabischer Abstammung e.V. (ZSAA),
Verbandsbiiro, Postfach 1139, D-36209 Alheim, fuhren im Sinne der Vorgaben der EU gemeinsam
das Ursprungszuchtbuch fir die Rasse "Araber” und stellen gemeinsam die Grundsétze fir die Zucht
der Rasse "Araber" auf.

Anderungen der Grundsétze zur Zucht des Arabers werden gemeinsam durch die oben genannten
Verbéande erarbeitet und durch die jeweiligen Verbandsgremien beschlossen. Sie sind der zustandi-
gen Behoérde zur Genehmigung vorzulegen.

Die Grundsatze der Zucht der Rasse Araber sind fur Filialzuchtbiicher verbindlich und sind auf-
www.vzap.org veroffentlicht.

Das Zuchtprogramm wird auf der Website des Verbandes www.vzap.org verdéffentlicht.
Anderungen des Zuchtprogramms werden gemal A.13 der Satzung auf der Website des Verbandes
veroffentlicht.

2. Geographisches Gebiet
Das geographische Gebiet, in dem der Zuchtverband das Zuchtprogramm durchgefihrt wird, um-
fasst neben Deutschland:

EU-Mitgliedsstaaten:
Luxemburg

3. Umfang der Zuchtpopulation

Der Umfang der Population betragt (Stand 03.06.2020):
Stuten: 2

Hengste: 0

Zichter: 2

4. Zuchtziel

Das Zuchtprogramm hat einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das definierte Zuchtziel und somit die
Verbesserung der Eigenschaften der Rasse zum Ziel und umfasst alle MalBhahmen und Aktivitaten,
die diesem Ziel dienlich sind.

Der Araber ist ein elegantes Reitpferd, mit einem harmonischen, fur alle Reitzwecke geeigneten
Kdrperbau.

Der Araber soll dartiber hinaus vor allem Gesundheit, Fruchtbarkeit, Leistungsbereitschaft und gutes
Temperament haben. Er soll in einem klaren Erscheinungsbild entsprechend den Zuchtzielen ste-
hen.

(4.1) Rassebeschreibung
Als ,Araber werden arabische Pferde bezeichnet, die auf unterschiedlicher Ausgangsbasis Blutan-

teile des Arabischen Vollblutes, des Shagya-Araber sowie des Arabers fuihren. Frihestens in der
funften Generation ist ein fremdblitiger Ahne (kein Pony oder Kaltblut) zugelassen.

5. Eigenschaften und Hauptmerkmale

Rasse Araber

Herkunft kein spezielles Herkunftsgebiet
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GrolRe

Farben

148 - 160 cm, geringe Unter- und UbergréRen konnen toleriert
werden und Réhrbeinumfang nicht unter 18 cm.

Alle Farben, keine Albinos

AuRere Erscheinung

Typ

Gebaude

Kopf

Hals

Schulter/
Sattellage

Rucken

Kruppe

GliedmalRen

Hufe

Bewegung
Korrektheit
des Ganges

Schritt

Erwinscht: Der Araber soll im Erscheinungsbild eines schénen, eleganten und har-
monischen Reitpferdes stehen, dabei unverkennbar tber arabischen Ausdruck verfu-
gen und durch feine trockene Textur und seidige Feinheit des Haares sowie entspre-
chende Details in Kopf und Korper gekennzeichnet sein. Zuchthengste und Zuchtstu-
ten sollen einen deutlich ausgepragten Geschlechtsausdruck zeigen, wobei die Spat-
reife der arabischen Pferde zu berlcksichtigen ist.

Unerwiinscht sind Zuchttiere mit unklarem Rassetyp und/oder indifferentem Ge-
schlechtstyp.

Erwiinscht ist ein harmonischer, geschlossen wirkender Kdrperbau, der sich fur Reit-
zwecke jeder Art eignet.

Unerwiinscht ist ein insgesamt unharmonischer Kérperbau.

Erwinscht: Der Kopf soll klein, trocken und markant sein, die Stirnlinie kann leicht
konkav oder gerade verlaufen. Die Augen sollen grof3 und dunkel sein, weit ausei-
nander liegend. Die Nustern sollen dunkel, grof3 und sehr erweiterungsfahig sein.
Gute Ganaschenfreiheit und regelmafiige Gebissstellung sollen gegeben sein.
Unerwiinscht sind grol3e, schwere, derbe Kdpfe, kleine Augen, hdhere oder sehr
seitlich gestellte Augen, enge Ganaschen und alle Formen von Gebissanomalien.
Erwinscht ist ein langer, edler Reitpferdehals mit feiner Kehle, leichtem Genick und
gewdlbter Kammlinie.

Unerwiinscht ist ein zu hoch oder zu tief angesetzter Hals, sowie ein ausgepragter
Unterhals. Insbesondere ein kurzer, schwerer Hals ist negativ zu bewerten.
Erwinscht sind eine grol3e, schrage Schultern und ein markanter, weit in den RU-
cken reichender Widerrist.

Unerwinscht sind kleine, flache, steile Schultern, ein zu flacher und kurzer bzw. sehr
hoher und spitzer Widerrist.

Erwiinscht ist ein mittellanger, gut geschlossener, harmonisch nach unten geschwun-
gener Rucken mit guter Bemuskelung, die eine elastische Riickentatigkeit ermoglicht.
Unerwiinscht ist ein sehr kurzer bzw. sehr langer Riicken, ein weicher Ricken mit
matter bzw. strammer, aufgewdlbter Nierenpartie.

Erwilinscht ist eine nur leicht geneigte, lange Kruppe.

Unerwiinscht ist eine gerade (horizontale) bzw. stark abfallenden oder kurze Kruppe.
Erwiinscht ist ein trockenes, gut bemuskeltes Vorderbein mit ausgepragten Gelen-
ken. Das Hinterbein sollte normal gewinkelt sein mit einem breiten und gut einge-
schienten Sprunggelenk. Die Fesselung sollte elastisch und mittellang sein.
Unerwiinscht sind samtliche Fehlstellungen, wenig Bemuskelung, zu kurze oder zu
lange, zu steile oder zu weiche Fesselung, zu steile oder zu starke Winkelung der
HintergliedmaRen, angedrickte Ellbogen.

Erwiinscht sind wohlgeformte, zu den Proportionen des Pferdes passende Hufe.
Unerwiinscht sind samtliche fehlerhaften Hufformen, z.B. zu enge, spitze, stumpfe,
weite Hufe und flache Trachten.

Erwiinscht ist ein von vorne nach hinten gesehen gerader, gleichmaRiger Bewe-
gungsablauf.

Unerwiinscht sind samtliche Unkorrektheiten des Bewegungsablaufes wie buigelnder
oder ungerader Gang sowie drehende Gelenke.

Erwiinscht ist eine taktreine, gleichmafiige Ful3folge im 4-Takt, dazu fleil3ig, losgelas-
sen und mit gutem Raumgriff.

Unerwiinscht ist ein im Takt unreiner oder gestorter (Pass), kurzer, schleppender,
steifer Schritt.
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Trab

Galopp

Spring-
anlage

Rittigkeit

Erwinscht ist ein taktreiner (2-Takt) Trab mit energischem Antritt, viel Schub mit deut-
lich unter den Schwerpunkt tretender Hinterhand, gutem Raumgriff und hohem Grad
an Schwung und Elastizitat sowie erkennbarer Schwebephase.

Unerwuinscht ist ein im Takt unreiner, kraftloser, kurz gebundener, flacher, schwung-
loser oder festgehaltener Trab.

Erwiinscht ist ein taktreiner (3-Takt) fleiBiger, kraftvoller, erhabener, schwungvoller
und elastischer Bergaufgalopp.

Unerwiinscht ist ein im Takt unreiner, schleppender, kurzer, flacher, schwungloser
oder ungeniigend durchgesprungener Galopp mit eiliger Repetition.

Erwinscht ist ein sehr springfreudiges, mutiges Pferd mit gutem Springvermdgen,
schnellem, gut angewinkeltem Vorderbein, mit sich 6ffnender Hinterhand und einem
elastischen und gut aufgewdlbten Ricken (Bascule) Uber dem Sprung. Zusatzlich ist
ein optimales Taxiervermogen mit hoher Geschicklichkeit am Sprung erwinscht.
Unerwiinscht ist ein unwilliges, angstliches, unkontrolliertes Springen, ein hdngendes
Vorderbein, hohe Nase Uber dem Sprung, Anziehen der Hinterbeine, fester und ge-
rader Rucken.

Erwinscht ist ein angenehmes Takt— und Sitzgefuhl, bei dem der Reiter in der Bewe-
gung mitgenommen wird, mit guter Rickentéatigkeit von Beginn an, eine aufmerk-
same, feinflhlige, sichere Anlehnung, zufriedenes Kauen mit Speichelfluss, gehfreu-
diges Temperament und gute Lernbereitschaft.

Unerwiinscht ist ein Sitzgefihl, bei dem der Reiter gegen die Bewegung gesetzt wird,
ein festgehaltenes und nicht zur Losgelassenheit kommendes, widersetzliches, ge-
gen die Hand gehendes, unsensibles, schwerfélliges, hart im Maul oder mit Zungen-
fehler behaftetes, mit trAgem oder heftigem Temperament ausgestattetes Pferd ohne
Lernbereitschatft.

Innere Eigenschaften / Gesundheit
Interieur

Gesundheit

Erwiinscht ist ein vertrauensvolles, gutartiges Stallverhalten, jederzeit ausgeglichener
und sicherer Umgang auf3erhalb des Stalles mit guter Nervenstéarke und Handhab-
barkeit bei aulRergewdhnlich auftretenden Reizen.

Unerwiinscht ist falsches, hinterhaltiges, Verhalten im Stall, schreckhaftes, Uber-
angstliches Verhalten im Umgang, panische, unkontrollierbare Reaktionen auf auf3er-
gewdhnlich auftretende Reize.

Erwilinscht ist eine allgemein robuste Gesundheit, Langlebigkeit und Fruchtbarkeit,
das Freisein von genetischen Defekten, minimales Gesundheitsrisiko fir die Ge-
lenkserkrankungen Podotrochlose (Hufrollenentziindung) OCD (Osteochondrosos
dissecans tarsi) Spat und Arthrosen der Zehengelenke sowie minimales Gesund-
heitsrisiko fur Atemwegserkrankungen.

Fir die monogen rezessiven genetischen Defekte ist Homozygotie hinsichtlich ,anla-
gefrei“ erwlinscht.

Unerwiinscht sind homozygote sowie heterozygote Anlagetrager bei monogen domi-
nanten genetischen Defekten.

6. Selektionsmerkmale

Auf Sammel- oder Einzelterminen (Kérung, Stutbucheintragungen) werden im Rahmen der Bewer-
tung der auReren Merkmale folgende Selektionsmerkmale mit jeweils einer Teilnote bewertet. Die
Bewertung erfolgt in ganzen Noten nach dem in der Satzung Nummer B.15 erlauterten System.

a) Hengste
Fur die Eintragung in die Klassen des Zuchtbuches (auf3er Fohlenbuch) werden nachfolgende Merk-
male der &uReren Erscheinung unter besonderer Berticksichtigung des Bewegungsablaufes bewer-
tet (Leistungspriifung Exterieur).

arwOE

Rasse-

und Geschlechtstyp

Kopf und Hals
Sattellage und Oberlinie

Korper

Vordergliedmal3en
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6. Hintergliedmallen

7. Korrektheit des Ganges

8. Schritt

9. Trab

10. Galopp

11. Gesamteindruck und Entwicklung

12. Springveranlagung als Durchschnittsnote (eine Kommastelle kaufmé&nnisch gerundet) aus
den Einzelnoten fur Springvermégen und -manier

Fur altere Hengste, die bereits eine Leistungsprifung mit einer Springnote (Freispringen und/oder
Parcoursspringen) erfolgreich absolviert haben, kann diese herangezogen werden, wenn der Hengst
altersbedingt nicht mehr am Freispringen teilnehmen kann.

b) Stuten

Rasse- und Geschlechtstyp
Kopf und Hals

Sattellage und Oberlinie
Korper

Vordergliedmalien
HintergliedmalRen
Korrektheit des Ganges
Schritt

. Trab

10. Galopp

11. Gesamteindruck und Entwicklung

CoNor®WNE

Selektionsmerkmale Leistungsprifung
Im Rahmen von Leistungsprifungen werden bei einem gerittenen Pferd, in Abhangigkeit der ge-
wahlten Prifungsform, mindestens folgende Selektionsmerkmale bewertet:
e Interieur
e Schritt unter dem Reiter
e Trab unter dem Reiter
e Galopp unter dem Reiter
¢ Rittigkeit / Reitanlage unter dem Reiter
e Springanlage
e Gelandeeignung unter dem Reiter
e Rennleistung unter dem Reiter
e Konstitution/Kondition

Dartber hinaus wird nach weiteren Merkmalen selektiert:
e Gesundheit
e Zuchttauglichkeit

7. Zuchtmethode
Die Zucht der Rasse "Araber" wird in Reinzucht durchgefiihrt und dient der Verbesserung der Rasse.

Im Rahmen der Zuchtmethode werden folgende Rassen zugelassen:
e Arabisches Vollblut
e Shagya Araber

Fohlen aus Anpaarungen von Eltern der gleichen zugelassenen Rasse erhalten keine Tierzuchtbe-
scheinigung fir die Rasse ,Araber® und werden nicht in das Zuchtbuch fir die Rasse ,Araber” ein-
getragen.
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8. Unterteilung des Zuchtbuches
Das Zuchtbuch fir die Rasse ,Araber” ist geschlossen und besteht aus der Hauptabteilung. Es wird
nach Hengsten und Stuten getrennt gefuhrt.
Die Hauptabteilung fiir Hengste wird unterteilt in die Klassen
e Hengstbuch |
e Hengstbuch Il
e Fohlenbuch Hengste
Die Hauptabteilung fir Stuten wird unterteilt in die Klassen
o Hauptstutbuch (Stutbuch I)
e Stutbuch (Stutbuch II)
e Fohlenbuch Stuten

Geschlecht
Abteilung Hengste Stuten
Hengstbuch | (H 1) Hauptstutbuch (Stutbuch 1) (S 1)
Hauptabteilung (HA) Hengstbuch I (H II) Stutbuch (Stutbuch 1) (S )
Fohlenbuch Hengste Fohlenbuch Stuten

9. Eintragungsbestimmungen in das Zuchtbuch

Die Bestimmungen unter B.8 der Satzung sind grundlegende Voraussetzungen fir die Eintragung.
Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn sie identifiziert sind,
ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt wurde und sie die nachfolgend
aufgeflihrten Eintragungsbedingungen erfullen.

In Ausnahmefallen kann die Eintragung eines Pferdes ohne Bewertung der Selektionsmerkmale
durch den Verband erfolgen, wenn das Pferd bereits im Zuchtbuch der (zugelassenen) Rasse eines
anderen Zuchtverbands eingetragen ist. Die Eintragung erfolgt in die entsprechende Klasse des
Zuchtbuches.

Ein Pferd kann nur dann eingetragen werden, wenn sein Besitzer ordentliches Mitglied des Verban-
des ist bzw. durch die Vorstellung des Pferdes wird.

Eingegangene Stuten kdnnen auch nachtraglich, das heif3t nach ihrem Tode, eingetragen werden.
Diese nachtragliche Eintragung dient ausschlief3lich der Ausstellung einer Tierzuchtbescheinigung
fur das letztgeborene Fohlen.

Die Eintragung in eine Klasse des Zuchtbuches wird auf der Tierzuchtbescheinigung vermerkt.

(9.1) Zuchtbuch far Hengste

(9.1.1) Hengstbuch | (Hauptabteilung des Zuchtbuches)

Es werden Hengste der Rasse ,Araber” sowie der zugelassenen Rassen frihestens im Alter von 3
Jahren eingetragen,

e deren Eltern in der Hauptabteilung des Zuchtbuches (au3er Fohlenblicher) der (zugelasse-
nen) Rasse einer anerkannten Ziichtervereinigung eingetragen sind,

o die in der finften Vorfahrensgeneration maximal einen fremdblitigen Ahnen fihren,

e deren vaterliche und mitterliche Abstammung mittels DNA-Profil bestatigt wurde,

e deren Genstatus fur die in Punkt 14 aufgefuihrten leidensrelevanten monogen Gendefekte
entweder anhand eines anerkannten Gentests oder, wenn mdoglich, anhand des Genstatus
seiner Eltern (parenteral) festgestellt wurde,

o die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung nach B.16 der Satzung die Anforderungen
an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfillen und geman der tierarztlichen Bescheini-
gung (Punkt 17.6) untersucht wurden, sowie keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale
gemal Liste (Anlage 1) aufweisen,
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e die auf einer Sammelveranstaltung (Korung) des Zuchtverbandes geméafi B.15 der Satzung
und gemaR (11.1) Kérung dieses Zuchtprogramms mindestens die Gesamtnote 7,00 erhal-
ten haben und in keinem Teilkriterium die Note 5 unterschreitet,

o die bei der Eintragung eine MindestgréRe (Stockmafd) von 150 cm Widerristhéhe haben.
Entwicklungsbedingt dirfen Junghengste bis zu 2% Mindermald aufweisen. Minder- und
UbermalR ist bei der Bewertung des Selektionsmerkmals ,Rasse- und Geschlechtstyp® zu
berlcksichtigen.

e die die Hengstleistungsprifung nach (11.3.1.9) oder eine der folgenden Leistungsprifungen
mit den jeweiligen Mindestergebnissen bestanden und innerhalb der vorgegebenen Fristen
abgelegt haben:

e VZAP Feldprufung (11.3.1.1)

ZSAA Feldprifung (11.3.1.2)

Turniersportprifung gem. FN-ZVO (11.3.1.6)

Distanzsportprifung als Feldprifung (11.3.1.7)

Rennsportprifung fur Arabisches Vollblut (11.3.1.8)

Die Bestimmungen zu den anerkannten Leistungsprufungsformen sind auf der jeweiligen Homepage
(www.zsaa.org bzw. www.vzap.org) zu finden. Vergleichbare Prifungsformen werden anerkannt.

Hengste der zugelassenen Rassen erfillen die Anforderungen an die Hengstleistungsprifung auch
dann, wenn sie die, in dem Zuchtprogramm ihrer Rasse, vorgesehenen Eigenleistungsprifungen
erfolgreich absolviert haben.

Auf Antrag kbnnen Hengste vorlaufig ohne erfolgreich abgelegte Hengstleistungspriifung in das
Hengstbuch | eingetragen werden, sofern sie die Ubrigen Eintragungsvoraussetzungen erfullen.
Diese Eintragung gilt bis zum 6. Lebensjahr und erlischt danach automatisch.

Fur Hengste, die fur die Distanzsportprifung als Feldprifung angemeldet wurden, kann die vorlau-
fige Eintragung bis zur Vollendung des 9. Lebensjahres erfolgen, wenn im siebten Lebensjahr zwei
Ritte Uber mindestens 61 km (mittlere Distanzritte) in der Wertung abgeschlossen wurden. Dies ist
durch den Hengstbesitzer der Zuchtleitung rechtzeitig nachzuweisen

(9.1.2) Hengstbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Hengste der Rasse ,Araber” sowie der zugelassenen Rassen frihestens im 2. Lebens-
jahr eingetragen,
e deren Eltern in der Hauptabteilung (aulRer Fohlenbiicher) des Zuchtbuches der (zugelasse-
nen) Rasse eines anerkannten Zuchtverbandes eingetragen sind,
die in der flinften Vorfahrensgeneration maximal einen fremdblitigen Ahnen fuhren,
die nicht die Gbrigen Voraussetzungen fir die Eintragung ins Hengstbuch | erfiillen,
deren vaterliche und mutterliche Abstammung mittels DNA-Profil bestatigt wurde,
deren Identitat Uberprift worden ist,

deren Genstatus fir die in Punkt 14 aufgeflihrten leidensrelevanten monogen Gendefekte
entweder anhand eines anerkannten Gentests oder, wenn méglich, anhand des Genstatus
seiner Eltern (parenteral) festgestellt wurde.

(9.1.3) Fohlenbuch Hengste (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden alle im Zuchtverband geziichteten Hengstfohlen der Rasse ,Araber auf Grundlage der
Geburtsmeldung eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch der (zugelassenen) Rasse des Zuchtverbandes bzw. eines ande-
ren anerkannten Zuchtverbandes eingetragen sind.

e Der Aufstieg von im Fohlenbuch eingetragenen Hengsten in das Hengstbuch Il erfolgt auto-
matisch, wenn von diesen Hengsten Nachkommen registriert werden und diese Hengste die
Anforderungen des Hengstbuches Il erfillen.

e Nachgewiesen homozygote Anlagetrager monogener genetischer Defekte gemaf Punkt 14
verbleiben im Fohlenbuch und kénnen in keine andere Klasse fur Hengste des Zuchtbuches
eingetragen werden.
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e Albinos verbleiben im Fohlenbuch und kénnen in keine andere Klasse fur Hengste des Zucht-
buches eingetragen werden.

(9.2) Zuchtbuch fir Stuten

(9.2.1) Hauptstutbuch (Stutbuch I) (Hauptabteilung des Zuchtbuches)

Es werden Stuten der Rasse ,Araber” sowie der zugelassenen Rassen frihestens im 4.Lebensjahr
eingetragen,

e deren Eltern in der Hauptabteilung des Zuchtbuches (auRer Fohlenbuch) der (zugelassenen)
Rasse einer anerkannten Ziichtervereinigung eingetragen sind,

e die im Rahmen der Bewertung der Selektionsmerkmale eine Gesamtnote von mindestens
6,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten
wurde

e deren Genstatus fur die in Punkt 14 aufgefiihrten leidensrelevanten monogen Gendefekte
entweder anhand eines anerkannten Gentests oder, wenn mdoglich, anhand des Genstatus
ihrer Eltern (parenteral) festgestellt wurde

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden

Bei der Eintragung (3jahrig) sollten die Stuten ein Mindestmal (Stockmal3) von 148 cm aufweisen.
Minder- und Ubermal} ist bei der Bewertung des Selektionsmerkmals ,Rasse- und Geschlechtstyp*
zu berticksichtigen.

(9.2.2) Stutbuch (Stutbuch II) (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten der Rasse ,Araber” sowie der zugelassenen Rassen friihestens im 4. Lebensjahr
eingetragen,
e deren Eltern in der Hauptabteilung (aul3er Fohlenbiicher) des Zuchtbuches der (zugelasse-
nen) Rasse einer anerkannten Zichtervereinigung eingetragen sind.
e die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt wurden
die nicht die Voraussetzungen fiir die Eintragung in das Hauptstutbuch (Stutbuch [) erfallen.
e deren Genstatus fur die in Punkt 14 aufgefuhrten leidensrelevanten monogen Gendefekte
entweder anhand eines anerkannten Gentests oder, wenn méglich, anhand des Genstatus
ihrer Eltern (parenteral) festgestellt wurde

(9.2.3) Fohlenbuch Stuten (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden alle im Zuchtverband gezichteten Stutfohlen der Rasse ,Araber* auf Grundlage der Ge-
burtsmeldung eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch der (zugelassenen) Rasse des Zuchtverbandes bzw. eines ande-
ren anerkannten Zuchtverbandes eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse Araber

e Der Aufstieg von im Fohlenbuch eingetragenen Stuten in das Stutbuch (Stutbuch I1) erfolgt
automatisch, wenn von diesen Stuten Nachkommen registriert werden und diese Stuten die
Anforderungen des Stutbuches (Stutbuch I1) erftllen.

¢ Nachgewiesen homozygote Anlagetrager monogener genetischer Defekte gemaf Punkt 14
verbleiben im Fohlenbuch und kdnnen in keine andere Klasse fur Stuten des Zuchtbuches
eingetragen werden

¢ Albinos verbleiben im Fohlenbuch und kénnen in keine andere Klasse fiur Stuten des Zucht-
buches eingetragen werden.
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10. Tierzuchtbescheinigungen
Tierzuchtbescheinigungen werden fir Fohlen gemaf den Grundbestimmungen unter B. 9 der Sat-
zung erstellt.

(10.1) Tierzuchtbescheinigung als Abstammungsnachweis

(10.1.1) Ausstellung eines Abstammungsnachweises

Die Ausstellung eines Abstammungsnachweises erfolgt, wenn folgende Voraussetzungen erfullt

sind:

e Der Vater ist im Jahr der Bedeckung (bis einschlie3lich zum 31.12. des Jahres) im Hengstbuch
| oder Hengstbuch Il und die Mutter im Jahr der Bedeckung, spatestens im Jahr der Geburt des
Fohlens (bis einschlieRlich zum 31.12. des Jahres) in das Hauptstutbuch (Stutbuch 1) oder Stut-
buch (Stutbuch I1) eingetragen.

e Deckbescheinigung und Abfohimeldung wurden fristgerecht geméafd Satzung vorgelegt.

¢ Die Identifizierung des Fohlens (bei Fu’ der Mutter) ist durch den Zuchtleiter, seinen Beauftrag-
ten oder durch einen Tierarzt erfolgt.

e Die DNA-Typisierung des Fohlens sowie auch die DNA gestltzte Abstammungssicherung liegt
dem VZAP vor.

Der Zuchter bzw. Besitzer des Pferdes ist dafiir verantwortlich, dass alle in der Tierzuchtbescheini-
gung angegebenen Daten zutreffend sind. Abweichungen oder Unrichtigkeiten sind unverziiglich
dem Verband zu melden. Dartber hinaus ist der Zichter bzw. Besitzer verpflichtet, die Tierzuchtbe-
scheinigung sorgfaltig aufzubewahren, da u.a. eine spétere Eintragung des Pferdes in das Zucht-
buch nur vorgenommen werden kann, wenn eine giltige Tierzuchtbescheinigung vorgelegt wird.

(10.1.2) Mindestangaben im Abstammungsnachweis

Der Abstammungsnachweis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,

b) Ausstellungstag und -ort,

c) Lebensnummer (UELN),

d) Rasse,

e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Ziichters und des Eigentiimers,

f) Deckdatum der Mutter,

g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes,

h) Kennzeichnung,

i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind

j) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen, Lebensnummern
(UELN) und Rassen einer weiteren Generation,

k) die Unterschrift des fir die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,

[) Korurteil

m) das neueste Ergebnis der Leistungsprifungen und der Zuchtwertschatzung des Pferdes, mit
Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse veroéffentlicht sind.

n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes,

0) Methode und Ergebnisse der Abstammungsuiberprifungen bei Zuchttieren,

p) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, auBerdem die Angaben
seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

g) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.2) Tierzuchtbescheinigung als Geburtsbescheinigung

(10.2.1) Ausstellung einer Geburtsbescheinigung

Die Ausstellung einer Geburtsbescheinigung erfolgt, wenn die Bedingungen fir einen Abstam-

mungsnachweis nicht erfllt, jedoch folgende Voraussetzungen gegeben sind:

e Der Vater ist im Jahr der Bedeckung (bis einschlief3lich zum 31.12. des Jahres) im Hengstbuch
I oder Hengstbuch 1l und die Mutter im Jahr der Bedeckung, spatestens im Jahr der Geburt des
Fohlens (bis einschlieRlich zum 31.12. des Jahres) in das Hauptstutbuch (Stutbuch I) oder Stut-
buch (Stutbuch Il) eingetragen.

o Deckbescheinigung und Abfohimeldung wurden fristgerecht gemaf Satzung vorgelegt.
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¢ Die Identifizierung des Fohlens (bei Ful3 der Mutter) ist durch den Zuchtleiter, seinen Beauftrag-
ten oder durch einen Tierarzt erfolgt.

o Die DNA-Typisierung des Fohlens sowie auch die DNA gestitzte Abstammungssicherung liegt
dem VZAP vor.

e Fohlen deren Vater oder Mutter in Bezug auf leidensrelevante genetische Defekte (Punkt 14)
nicht homozygot frei (N/N) sind oder deren Genstatus nicht feststeht, missen selbst getestet wer-
den. Fohlen die homozygot (m/m) genetische Defekte aufweisen, erhalten eine Zuchtbescheini-
gung als Geburtsbescheinigung.

(10.2.2) Mindestangaben in der Geburtsbescheinigung
Die Geburtsbescheinigung muss die gleichen Angaben enthalten wie der Abstammungsnachweis,
sofern vorhanden.

(10.3) Tierzuchtbescheinigung fir Zuchtmaterial
Tierzuchtbescheinigungen gemaf VO (EU) 2016/1012 werden auch ausgestellt bei der Abgabe von
Zuchtmaterial, wenn das Spendertier im Zuchtbuch des Zuchtverbandes eingetragen ist.

Hierbei werden die Muster der DVO (EU) 2020/602 verwendet.

Die Tierzuchtbescheinigung fiir Zuchtmaterial besteht aus mehreren Teilen, wobei der Zuchtverband
grundsatzlich die vorgesehenen Abschnitte fir die Spendertiere ausstellt und am Ende dieser Teile
die dortigen Angaben mit Datum, Unterschrift und Signatur des Zuchtverbandes bestétigt.

Eine Rickverfolgbarkeit, der durch die Zuchtmaterialbetriebe gemachten Kopien der vom Zuchtver-
band ausgefilliten Bescheinigungen fir die Spendertiere, ist jederzeit zu gewahrleisten. Hierzu kon-
nen eindeutige Belegnummern vergeben werden.

11. Selektionsveranstaltungen
(11.1) Kérung
Es gelten grundsatzlich die Bestimmungen gemal3 B.16 der Satzung.

Das Mindestalter eines Hengstes fir die Kérung betragt zwei Jahre.

Hengste kénnen zur Kérung nur zugelassen werden, wenn
e deren Vater und Vater der Mitter und mutterlicherseits der Gro3mutter und der Urgro3mutter
(insgesamt vier Generationen) im Hengstbuch | oder einer dem Hengstbuch | entsprechen-
den Klasse eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind,
e deren Miitter in dem Hauptstutbuch (Stutbuch I) oder einer dem Hauptstutbuch (Stutbuch 1)
entsprechenden Klasse eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind.

Ein Hengst kann nur gekort werden, wenn er

a) in der Bewertung (gemaf B.15 der Satzung) eine Gesamtnote von mindestens 7,0 erreicht, und
in keinem Teilkriterium die Note 5 unterschreitet,

b) die gesundheitlichen Voraussetzungen gemaf Anlage 1 und

c) die Anforderungen an die Zuchttauglichkeit gemaf B.16 der Satzung erfullt.

Die Korergebnisse anderer tierzuchtrechtlich anerkannter Zuchtverbande kénnen tibernommen
werden, wenn der Hengst flr die Rasse Araber gekdrt wurde (Anerkennung).

(11.2) Stutbucheintragung
Das Mindestalter einer Stute fur die Stutbucheintragung betragt drei Jahre. Die Bewertung erfolgt
nach B.15 der Satzung.

Zur Bewertung der Selektionsmerkmale fiir die Eintragung in das Hauptstutbuch (Stutbuch 1) werden
nur Stuten zugelassen:
e deren Vater und Vater der Matter und mutterlicherseits der Grol3miitter und der Urgro3mdutter
(insgesamt vier Generationen) im Hengstbuch | oder einer dem Hengstbuch | entsprechen-
den Klasse eines Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind,
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e deren Mutter in der Hauptabteilung (auf3er Anhang und Fohlenbuch) eines Zuchtbuches der
(zugelassenen) Rasse eingetragen sind.

(11.3) Leistungsprufungen

(11.3.1) Hengstleistungsprufungen

Die Prifungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports, nach den Besonde-
ren Bestimmungen gemalf3 B.18 der Satzung und den Vorgaben dieses Zuchtprogramms sowie nach
den HLP-Richtlinien fur Leistungsprufungen von Hengsten (Anlage 2 — HLP-Richtlinien) durchge-
fuhrt. Sie sind Leistungsprufungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes.

(11.3.1.1) VZAP-Feldprifung
(1.1) Dauer
Mindestens 2 Tage

(1.2) Orte
Vom VZAP ausgewahlte Prifungsorte.

(1.3) Zulassungsbedingungen
Zugelassen sind 4-jahrige und altere Hengste (Jahrgangszugehorigkeit).

(1.4) Leistungstest

Der Leistungstest wird von mindestens drei Sachverstéandigen, von denen 2 Personen geprifte und
auf der FN-Turnierrichterliste stehende Turnierrichter sind, mindestens zwei Testreitern und mindes-
tens einem Fachtierarzt fir Pferde abgenommen. Im Einzelnen werden die Hengste in Anlehnung
an die Anforderungen des Tierzuchtgesetzes sowie der jeweils glltigen Fassung der Leistungspri-
fungsordnung (LPO) der FN in folgenden Prifungselemente/Merkmale bewertet:

Schritt, Trab, Galopp, Rittigkeit
Uberprufung der Grundgangarten (Schritt, Trab, Galopp) und der Rittigkeit sowohl unter dem
eigenen Reiter als auch unter zwei Fremdreitern nach Weisung der Richter in Anlehnung an
eine Eignungsprufung fir Reitpferde der Klasse A, z.B. R2 des Aufgabenheftes Reiten der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Springanlage (Freispringen und Parcoursspringen)

Freispringen (Manier und Vermodgen)

Standardparcours Klasse A unter dem eigenen Reiter

Springen unter zwei Testreitern mit bis zu zweimaligem Springen Uber je einen Steilsprung (ca.100
cm Hohe) und einen Oxer (ca. 100 cm Hohe und 120 cm Weite)

Gelandeprifung in Anlehnung an eine Gelandepferdeprifung (Phase A).der Klasse A gemal Leis-
tungsprufungsordnung (LPO) der FN. Zusatzlicher Bestandteil dieser Prifung ist die Phase B, die
fur die Ermittlung der Bewertung des Konditionstests maf3geblich ist.

Phase A

Gelandepferdeprifung der Klasse A Uber eine Gesamtstrecke von 1.500 -2.000 Metern, 10 — 12
Spriinge (nicht tber 100 cm hoch), mit Wasserdurchritt, Tempo 450 m/min.

Die in der Gelandepferdeprifung erreichte Zeit wird im Vergleich zu der rechnerischen Idealzeit fur
die Prufungsstrecke bei einem Tempo von 450 m/min gewertet. Bei Uberschreiten der erlaubten Zeit
werden je angefangener Sekunde 0,1 Strafpunkte berechnet.

Verweigerungen im Geldnde werden wie folgt bewertet:

Verweigert der Hengst dreimal an einem Hindernis, so hat der Reiter den Ritt durch Umreiten des
verweigerten Hindernisses fortzusetzen. Je Verweigerung wird ein Notenabzug von 0,5 in Ansatz
gebracht.

Zuchtprogramm gemalf3 EU-Tierzuchtverordnung VO (EU) 2016/1012 Stand: 03.06.2020 12/34


file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014-6%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202014%20-%20mit%20Änderungen/Dateien/E%20Gesetzliche%20Grundlagen/Tierzuchtgesetz%202006.pdf

Zuchtprogramm fiir die Rasse Araber

Nach Absolvieren der Gelandestrecke erfolgt unmittelbar nach dem Zieldurchritt eine tierarztliche
Kontrolle. Hierbei werden vom Tierarzt die Puls- und Atemwerte festgestellt.

Nach 10 Minuten soll der Pulswert von 64 Schlagen/Minute erreicht sein. Ist dies nicht der Fall, wird
dies bei der Bewertung von Konstitution/Kondition bertcksichtigt.

Nach Freigabe durch den Tierarzt geht der Hengst unmittelbar auf die Jagdgalopp-Strecke. Lange
dieser Strecke: 900 - 1000 Meter.

Phase B - Konditionstest
Jagdgalopp Uber 900 - 1000 Meter auf einer ausgewiesenen Strecke im Anschluss an die Gelénde-
pferdeprifung. Tempo: 550 — 600 m/min.; hierbei ist der Hengst auszureiten.

Die exakte Zielzeit wird analog der genauen Streckenlange vor Beginn der Priifung festgelegt. Uber-
schreitet der Hengst diese Hochstzeit, gilt die Prifung als nicht bestanden. Ein Unterschreiten der
Zielzeit ist moglich. Dies hat auf die Bewertung aber keinen Einfluss.

Nach Absolvieren der Jagdgaloppstrecke erfolgt unmittelbar nach dem Zieldurchritt eine tierérztliche
Kontrolle. Hierbei werden vom Tierarzt die Puls- und Atemwerte festgestellt.

Nach 10 Minuten soll der Pulswert von 64 Schlagen/Minute erreicht sein. Ist dies nicht der Fall, wird
dies bei der Bewertung von Konstitution/Kondition berticksichtigt. Der Tierarzt ermittelt ggfls.die Zeit,
die bis zum Erreichen des Pulswertes von 64 Schlagen/min vergeht.

Alternativ zu Phase B kann ein Konditionstest (Distanzprifung) tber 39 km, Tempo 5 (= 12km/Std.),
max. Reitzeit 195 Min. mit einer Pause von 45 Min. nach der Halfte der Strecke, mit drei Veterinar-
kontrollen (Start, Pause, Ziel) absolviert werden.

Folgende Merkmale werden bewertet:

- Springen/Manier

Bewertet wird die Springmanier im Gelande.
- Galopp

Bewertet wird das Galoppiervermégen
- Kondition

Unmittelbar nach dem Zieleinlauf der Gelandetests (Phase A und B) werden von einem Tierarzt die
Puls- und Atemwerte der Hengste festgestellt. Die Werte werden dann in kurzen Abstanden laufend
weiterkontrolliert und die Zeit ermittelt, innerhalb der der Hengst einen Pulswert von 64 Schlagen/Mi-
nute erreicht hat und daraus wird eine Konditionsnote vergeben. Die Vergleichswerte/Ruhewerte
werden zu Prifungsbeginn von einem Tierarzt gemessen. Die Pulsgrenzwerte betragen als Min-
destanforderung: 64 Schlage/min nach 10 Minuten.

Wird der Mindestpulswert in der geforderten Zeit nicht erreicht, gilt die Prifung als nicht bestanden.
Der Hengst ist dann von der HLP auszuschlief3en.

Beurteilungsrichtlinien
10 = ausgezeichnet 5 = gentigend

9 =sehrqut 4 = mangelhaft

8 =gqut 3 = ziemlich schlecht
7 = ziemlich gut 2 = schlecht

6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Die Hengste sind bei Anlieferung und wahrend der gesamten Prifungsdauer hinsichtlich ihrer Kon-
dition, Konstitution und Gesundheit genauestens zu beobachten. Hengste, die konditionell, konsti-
tutionell bzw. gesundheitlich auffallig sind, werden nicht zur Prifung zugelassen bzw. sind von der
Prifung auszuschlie3en.
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(1.5) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung

Die Prifungsteile werden nach folgender Gewichtung zu einer Gesamtnote zusammengezogen:

Merkmale Sv* TR* FTA*
1.1 Schritt 5 - -
1.2Trab 5 - -
1.3 Galopp 5 - -
1.4 Rittigkeit 15 15 -
2. Springanlage 15 15 -
3. Gelandeprifung

3.1 Galopp 10 - -
3.2 Springen/Manier 10 - -
3.3 Kondition - - 5
Gesamt 65 30 5

* SV = Sachverstandige, TR = Testreiter, FTA = Tierarzt
Die einzelnen Prufungselemente werden in halben Noten beurteilt.

Hengste, die zum Zeitpunkt des Antritts zur Prifung bereits im 7. Lebensjahr (Stichtag ist der Ge-
burtstag) oder alter sind, erhalten einen Abzug von 5 % von ihrer erreichten Durchschnittsnote.

Die Priufung gilt als bestanden, wenn mindestens die Durchschnittsnote 6,0 aus den Teilprifungen
Phase A und B. erzielt wurde. Wird die Note 5,0 in einem Beurteilungskriterium unterschritten, gilt
die Prufung als nicht bestanden.

Hinweise auf Mangel sowie Verhaltensstérungen im Verlaufe der Prifung sind schriftlich festzuhal-
ten und den Zichtervereinigungen mitzuteilen.

Einzelheiten des Priifungsablaufes sind in gesonderten Durchfiihrungsbestimmungen festgelegt.

(1.6) Bekanntgabe der Prifungsergebnisse

Nach Beendigung des Leistungstests erfolgt eine 6ffentliche Bekanntgabe der Endergebnisse der
einzelnen Hengste. Jeder Hengstbesitzer erhdlt ein Zeugnis Uber das erzielte Endergebnis des
Hengstes, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die Durchschnittsleistungen der
Prifungsgruppe ersichtlich sind.

(1.7) Wiederholung einer Prifung
Die Prufung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der Wiederholungspri-
fung.

(11.3.1.2) ZSAA-Feldprifung

Bestandene Feldprifungen des Zuchtverbandes fiir Sportpferde Arabischer Abstammung e. V.
(ZSAA) werden vom VZAP flr die Eintragung im Zuchtbuch des VZAP anerkannt, jedoch vom VZAP
nicht selbst durchgefiihrt. Die jeweils giltige Fassung kann auf der Homepage des ZSAA
(www.zsaa.org) eingesehen werden.

Die Prifung gilt als bestanden, wenn eine Gesamtnote von mindestens 6,0 erzielt wird und keine
Teilnote unter 5,0 liegt sowie zusatzlich der Konditionstest erfolgreich beendet wurde. Dieser gilt als
bestanden, wenn die maximale Reitzeit im Rahmen von Prifungselement Konditionstest mit einer
Toleranz von max. +10 Min. eingehalten wurde und kein tierarztlicher Ausschluss oder sonstiger
Grund fir eine Disqualifikation vorliegt.

(11.3.1.3) 14-tagige Veranlagungsprifung von Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten
Die Veranlagungsprifung auf Station wird als ununterbrochener Durchgang Uber einen Zeitraum
von 14 Tagen durchgefihrt und gemaR den HLP-Richtlinien fir Leistungsprifungen von Hengsten
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der ZVO (Anlage 2 — HLP-Richtlinien) sowie in Anlehnung an die BMEL-Leitlinien fiir die Veranla-
gungsprufung von Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten durchgeftihrt.

Fur die Veranlagungsprufung gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fiir Stationsprifun-
gen sowie die Besonderen Bestimmungen fir die 14-tagige Veranlagungsprifung von Hengsten der
Deutschen Reitpferdezuchten der HLP-Richtlinien fur Leistungspriufungen von Hengsten der ZVO
(Anlage 2 — HLP-Richtlinien).

Die Prifung gilt als bestanden, wenn eine Gesamtnote von mindestens 7,5 (bzw. 7,0 fur blutgepréagte
Hengste mit mindestens 50 Prozent Blutanteil bei maximal zwei Generationen), bzw. eine dressur-
bzw. springbetonte Endnote von mindestens 8,0 erzielt wurde.

(11.3.1.4) 50-tagige Leistungsprifung von Hengsten der Deutschen Reitpferdezuchten

Die Stationsprifung wird als ununterbrochener Durchgang Uber einen Zeitraum von mindestens 50
Tagen durchgefiihrt und gemanR den HLP-Richtlinien fir Leistungsprifungen von Hengsten durch-
gefuhrt (Anlage 2 - HLP-Richtlinien).

Fur die Stationsprifung gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fir Stationsprifungen so-
wie die Besonderen Bestimmungen fiir die 50-tagige Leistungsprifung von Hengsten der Deutschen
Reitpferdezuchten der HLP-Richtlinien fir Leistungsprufungen von Hengsten (Anlage 2 - HLP-Richt-
linien).

Die Prifung gilt als bestanden, wenn eine dressur- bzw. springbetonte Endnote von mindestens 7,8
erzielt wurde.

(11.3.1.5) Sportprufungen fur Hengste der Deutschen Reitpferdezuchten

Die Sportprufungen sind erganzend zur 14-tagigen Veranlagungsprifung (11.3.1.3) und haben eine
Dauer von drei Tagen. Die Sportprifungen werden fir dressurbetonte, springbetonte und vielseitig
veranlagte Hengste angeboten und mit entsprechenden Schwerpunkten durchgefiihrt. Die Hengste
werden sowohl von ihren eigenen Reitern als auch von einem Fremdreiter in unterschiedlichen Pri-
fungsteilen vorgestellt und bewertet (Anlage 2 - HLP-Richtlinien).

Die Prifung gilt als bestanden, wenn der Hengst in der 14-tagigen Veranlagungsprifung eine
gewichtete Endnote von mindestens 7,5 (bzw. 7,0 fir blutgepragte Hengste mit mindestens 50 Pro-
zent Blutanteil bei maximal zwei Generationen) oder eine dressur- bzw. springbetonte Endnote von
mindestens 8,0 erreicht hat und die zwei disziplinspezifischen Sportprifungen fir dressur- bzw.
springbetonte Hengste oder die drei disziplinspezifischen Sportprufungen fur vielseitig veranlagte
Hengste sowohl als vierjahriger als auch als funfjahriger Hengst (im begriindeten Ausnahmefall
zweimal als fuinfjahriger Hengst) mit jeweils einer Gesamtnote von mindestens 7,5 abgeschlossen
haben.

(11.3.1.6) Turniersportprufung
Alternativ zur Eigenleistungsprifung auf Station oder im Feld gilt die Leistungsprifung auch dann
als abgelegt, wenn die Hengste Erfolge in Eigenleistungsprifungen im Turniersport nachweisen
konnen. Die Turniersportpriufung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durch-
eftihrt.

I%Ur die Hengste der Rasse Araber gilt die Prifung als absolviert, sofern folgende Ergebnisse nach-
gewiesen werden kdnnen:

e 5 Platzierungen an 1.-3. Stelle in Dressurprifungen der Klasse L und/oder

e 5 Platzierungen an 1.-3. Stelle in Springprifungen der Klasse L und/oder

e 3 Platzierungen an 1.-3. Stelle in Vielseitigkeitsprifungen der Klasse L

(11.3.1.7) Distanzsportprufung als Feldprifung

Der Distanzsportpriifung liegt das Reglement des Vereins Deutscher Distanzreiter e.V. (VDD), Dorf-
stral3e 2, 19288 Glaisin, www.vdd-aktuell.de, zugrunde. Mit der Durchfihrung dieser Prifung beauf-
tragt der VZAP den VDD. Umfang und Inhalte der Beauftragungen werden zwischen dem VZAP und
dem VDD im Einzelnen geregelt. Mit dem VDD getroffene Regelungen kénnen in der Geschéftsstelle
eingesehen werden.

(1.1) Dauer
Die Prufung ist Gber einen maximalen Zeitraum von 3 Jahren abzulegen und zwar nach Vollendung
des 6. bis zur Vollendung des 9. Lebensjahres des Hengstes (Stichtag ist jeweils der Geburtstag).
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Wahrend dieser Zeit ruht die Zuchtzulassung des Hengstes bzw. kann durch jahrlichen Nachweis
der erfolgreichen Teilnahme an der Prifung aufrechterhalten werden.

(1.2) Orte
Fur die Leistungsprifungen gelten alle vom VDD oder VZAP ausgeschriebenen Distanzritte It. Reg-
lement des VDD; ausgenommen sind Kartenritte.

(1.3) Leistungstest

a. zwei mittlere Ein-Tages-Ritte (61-80 km) im siebten Lebensjahr,

b. drei lange Ein-Tages-Ritte (ab 81 km) im achten bis neunten Lebensjahr, die in der Wertung
abgeschlossen werden muissen.

(1.4.) Ermittlung der Prifungsergebnisse

Gewertet werden Reitkilometer geteilt durch das Reittempo aus den anerkannten Prifungsritten. Die
Mindestpunktzahl fir den erfolgreichen Abschluss sind 72 Punkte. Hierflr sind Mindestlange der
Ritte nach a) und b) bei Tempo 5 (5 Min. pro km) zugrunde gelegt. Langere Strecken und héheres
Tempo ergeben entsprechend héhere Wertungspunkte. 7jahrige Hengste kdnnen aufgrund der vom
VZAP zu genehmigenden Fristverlangerung von maximal 15 Monaten mittlere Ritte absolvieren. In
diesem Fall gilt ein Abzug von 4 Punkten je Ritt.

Die Prifung gilt als bestanden, wenn die erforderliche Zahl der Ritte nachgewiesen ist. Die Pri-
fungsritte und die erreichten Reitzeiten sind durch den VDD schriftlich zu bestatigen und vom Besit-
zer beim VZAP einzureichen.

Alternativ kann entsprechend dem Reglement des Vereins Deutscher Distanzreiter und -fahrer e. V.
(VDD) eine Distanzpriufung Gber Wertungskilometer nachgewiesen werden. Hierfir missen 2.000
Wertungskilometer auf Distanzstrecken, davon mindestens 500 Wertungskilometer in Tempo 5, ab-
solviert werden.

Als weitere Alternative kann die Distanzsportpriifung auch tber die ,FEI Novice Qualification“ nach
Artikel 816 der FEI Rules nachgewiesen werden. Sie gilt als bestanden, wenn eine entsprechende
Bestatigung der FN vorgelegt wird.

Mit der Durchfiihrung dieser Priifung beauftragt der VZAP den VDD. Umfang und Inhalt der Beauf-
tragung werden zwischen dem VZAP und dem VDD im Einzelnen geregelt. Mit dem VDD getroffene
Regelungen kdnnen in der Geschéftsstelle eingesehen werden. Die Prifungsritte und die erreichten
Reitzeiten sind durch den VDD schriftlich zu bestéatigen und vom Besitzer beim VZAP einzureichen.

Fur gekdrte Hengste kann nur dann bis zur Vollendung des 9. Lebensjahres die Eintragung in das
Hengstbuch | bestehen bleiben, wenn im 7. Lebensjahr mindestens 2 Ritte tGiber mindestens 61 km
in der Wertung abgeschlossen wurden. Wenn der Hengst die Leistung in dieser Zeit nicht erreicht,
wird der Hengst aus dem HB | gestrichen und in HB Il eingetragen. Erzielt der Hengst zu einem
spateren Zeitpunkt die Wertungskilometer erreicht, lebt die Eintragung in das Hengstbuch | wieder
auf.

(11.3.1.8) Rennsportprifung

Die Rennsportprifung wird im Auftrag des VZAP durch die First United German Arabian Racehorse
Organisation - FUGARO UG (haftungsbeschrankt), Am Sonnenhang 24, 50996 Kdln auf Grundlage
einer beiderseitig anerkannten Vereinbarung durchgefihrt.

Zugelassen sind 3-jahrige und altere Hengste der Rasse Arabisches Vollblut

Die Prifung gilt als bestanden, wenn die, auf der Homepage der "FUGARO UG (haftungsbe-
schrankt)" (www.fugaro.org) veroffentlichten Mindestanforderungen erfuillt sind.

Fur Rennen, die im Ausland durchgefuhrt werden, gilt die Prifung als bestanden, wenn die Hengste
ein GAG von 58 kg oder ein anderes durch die Zuchtverbdnde gemeinsam festgelegtes Ergebnis
erreichen, soweit die dortigen Bestimmungen zum Renngeschehen eingehalten und ein Leistungs-
prufungsantrag der jeweiligen anerkannten auslandischen Zuchtorganisation vorliegt.
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(11.3.1.9) Voraussetzung fur die Eintragung in das Hengstbuch |
(1) Endgultige Eintragung in das Hengstbuch |
Eingetragen werden Hengste friihestens im Alter von 3 Jahren,

e die gemal (11.3.1.4) in der 50-tagigen Hengstleistungsprifung (ab Prifungsjahrgang 2016)
eine gewichtete ,dressurbetonte” bzw. ,springbetonte“ Endnote von mindestens 7,8 erreicht
haben,
oder
die in der 70-tagigen Hengstleistungsprufung (bis einschlief3lich Priufungsjahrgang 2015) im
VA-Zuchtwert Dressur oder Springen mindestens 80 Punkte und eine gewichtete Endnote
von mindestens 7,00 oder eine ,dressurbetonte” bzw. ,springbetonte” Endnote von 8,00 und
besser erreicht haben,
oder
die gemaf (11.3.1.3) in der 14-tagigen Veranlagungsprifung (ab Prufungsjahrgang 2016)
eine gewichtete Endnote von mindestens 7,50 (bzw. 7,0 fir blutgepragte Hengste mit min-
destens 50 Prozent Blutanteil bei maximal zwei Generationen) oder eine ,dressurbetonte®
bzw. ,springbetonte“ Endnote von 8,00 und besser erreicht haben und die zwei disziplinspe-
zifischen Sportprifungen fur ,dressurbetonte®, ,springbetonte® bzw. ,vielseitig veranlagte®
Hengste sowohl als vierjahriger und/oder als finfjahriger Hengst (im begrindeten Ausnah-
mefall zweimal als flinfjahriger Hengst) gemar (11.3.1.5) mit dem jeweils geforderten Ergeb-
nis von einer Gesamtnote von 7,50 abschliel3en,
oder
die gemanR (11.3.1.5) in Kombination mit (11.3.1.3) in der 14-tdgigen (ab Prifungsjahrgang
2016) bzw. 30-tagigen Veranlagungsprufung (bis einschlie3lich Prifungsjahrgang 2015) im
VA-Zuchtwert Dressur oder Springen mindestens 80 Punkte und eine gewichtete Endnote
von mindestens 7,00 in der 30-tagigen bzw. von 7,50 (bzw. 7,0 fur blutgepragte Hengste mit
mindestens 50 Prozent Blutanteil bei maximal zwei Generationen) in der 14-tagigen Veran-
lagungsprufung oder eine ,dressurbetonte® bzw. ,springbetonte” Endnote von 8,00 und bes-
ser erreicht haben,
oder
die gemaf (11.3.1.6) die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprifungen der Disziplinen
Dressur, Springen oder Vielseitigkeit erreicht haben,

(2) Vorlaufige Eintragung in das Hengstbuch |

Eingetragen werden Hengste,

e die dreijahrig sind und gemaf (11.3.1.3) in einer 14-tagigen Veranlagungsprifung (ab Pri-
fungsjahrgang 2016) eine gewichtete Endnote von mindestens 7,50 (bzw. 7,0 fir blutge-
pragte Hengste mit mindestens 50 Prozent Blutanteil bei maximal zwei Generationen) oder
eine ,dressurbetonte” bzw. ,springbetonte Endnote von 8,00 und besser erzielt haben.
Diese vorlaufige Eintragung gilt fir die Decksaison als dreijahriger Hengst.

o die vierjahrig sind und gemaR (11.3.1.3) in einer 14-tagigen Veranlagungsprifung (ab Pri-
fungsjahrgang 2016) eine gewichtete Endnote von mindestens 7,50 (bzw. 7,0 fur blutge-
pragte Hengste mit mindestens 50 Prozent Blutanteil bei maximal zwei Generationen) oder
eine ,dressurbetonte” bzw. ,springbetonte“ Endnote von 8,00 und besser erzielt haben und
die erste der beiden disziplinspezifischen Sportprifungen fur Hengste gemaf (11.3.1.5) mit
dem geforderten Ergebnis von einer Gesamtnote von 7,50 abschlie3en. Diese vorlaufige
Eintragung gilt fiir die Decksaison als vierjahriger Hengst.

Fur Hengste, die dreijahrig bereits erfolgreich die 14-tdgige Veranlagungsprifung absolviert ha-
ben und vierjahrig aufgrund einer zeitweiligen Unbrauchbarkeit den fir die Fortschreibung im
Hengstbuch | zu erbringenden Leistungsnachweis im Reiten nicht erbringen kdnnen, kann auf
Antrag bei dem Zuchtverband einmalig eine Fristverlangerung fur ein Zuchtjahr erteilt werden.
Die zeitweilige Unbrauchbarkeit ist durch eine Befundung eines Tierarztes zu belegen.

Fur funfjahrige und &altere Hengste ist eine vorlaufige Zuchtbucheintragung in das Hengstbuch
| grundsétzlich nicht mdglich. Von dieser Regelung ausgenommen sind fiinfjahrige Hengste, die
bereits erfolgreich die 14-tdgigen Veranlagungsprufung und die Sportprifung fur gekdrte
Hengste absolviert haben und die funfjahrig aufgrund einer zeitweiligen Unbrauchbarkeit den fir
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die Fortschreibung im Hengstbuch | zu erbringenden Leistungsnachweis im Reiten nicht erbrin-
gen kénnen. Fur diese Hengste kann auf Antrag bei dem Zuchtverband einmalig eine Fristver-
lAngerung fir ein Zuchtjahr erteilt werden. Die zeitweilige Unbrauchbarkeit ist durch eine Befun-
dung eines Tierarztes zu belegen.

Die Fristverlangerung fur funfjahrige Hengste kann nur erteilt werden, wenn nicht bereits vierjah-
rig eine Firstverlangerung gewahrt wurde.

(11.3.2) Zuchtstutenprifungen
Die Prifungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reitsports durchgefihrt. Sie
sind Leistungsprufungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes.

(11.3.2.1) Stationsprufung als 14-tagige Leistungsprufung Cll
(1.1) Dauer
Die Prifung dauert mindestens 14 Tage und besteht aus einer Trainingsphase (Vorprifung und
einer Abschlussprifung.

(1.2) Orte
Von den Zuchtverbanden ausgewahlte Prifungsstationen.

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijdhrige und altere Stuten.

Die Stuten missen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereinigung er-
flllen und geritten sein.

(1.4) Training
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen wéhrend des Trainings werden die Stuten vor
Beginn der Abschlussprufung vom Trainingsleiter in folgenden Merkmalen bewertet:

1. Interieur

2. Grundgangarten
e Trab
e Galopp
e Schritt

3. Rittigkeit

4. Springanlage
e Freispringen

(1.5) Abschlussprifung
Der abschlieBende Veranlagungstest wird von mindestens zwei Sachverstandigen und mindes-
tens einem Fremdreiter abgenommen. Im Einzelnen werden die Stuten in folgenden Merkmalen
bewertet:
1. Grundgangarten
e Trab
e Galopp
e Schritt
2. Rittigkeit
3. Springanlage
e Freispringen

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt gemaf? B.15 der Satzung.

Maf3gebend fir die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbesserung
der Reitpferdeeigenschaften der Populationen.
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Die Stuten sind bei Anlieferung und wahrend der gesamten Trainingszeit hinsichtlich ihrer Kon-
dition, Konstitution und Gesundheit genauestens zu beobachten. Stuten, die konditionell, konsti-
tutionell bzw. gesundheitlich nicht der Norm entsprechen, werden nicht zur Stationsprifung zu-
gelassen bzw. sind vom weiteren Training sowie von der Prifung auszuschlief3en.

(1.7) Gewichtungsrahmen der Merkmale und Ergebnisermittlung
Die Zuchtverbande legen in ihren Satzungen und Zuchtbuchordnungen den Gewichtungsrahmen
der Merkmale und die Ergebnisermittlung fest.

Hinweise auf Mangel sowie Verhaltensstorungen im Verlaufe der Prifung sind vom Trainingslei-
ter schriftlich festzuhalten und den Zuchtverbanden mitzuteilen.

(1.8) Veroffentlichung der Prifungsergebnisse
Nach Beendigung des abschliel3enden Tests erfolgt eine 6ffentliche Bekanntgabe der Endergeb-
nisse der einzelnen Stute. Der Besitzer jeder Stute erhalt ein Zeugnis Uber das erzielte Ender-
gebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die Durchschnitts-
leistungen der Prifungsgruppe ersichtlich sind.

Die Prifung gilt als bestanden, wenn eine gewichtete Endnote von mindestens 6,0 erreicht
wurde.

(1.9) Wiederholung einer Prifung

Die Stationsprifung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der wieder-
holten Stationsprufung. Scheidet eine Stute vor Ablauf der Halfte der Trainingsdauer aus der
Stationsprifung aus, so liegt eine Stationsprifung nicht vor.

(11.3.2.2) Feldprufung fur Stuten - Zuchtrichtung Reiten (EI)
(1.1) Dauer
Die Feldprifung wird an einem Tag und gemaR der Besonderen Bestimmungen LP-Richtlinien
fur Leistungsprifungen von Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sons-
tigen Rassen durchgefuhrt.

(1.2) Orte
Vom VZAP ausgewahlte Prufungsorte.

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijahrige und altere Stuten, wobei die Zielgruppe vierjahrige Pferde
sind.

(1.4) Anmeldung, Gebulhren, Dienstleistungsvertrag

Die Anmeldegebuhr (Verwaltungs- und Prifungsgebuhren) ist vom Anmelder mit der Anmeldung
an den zustandigen Zuchtverband zu entrichten. Die Anmeldegebuhr beinhaltet keine zusatzli-
chen Kosten, die dem Veranstalter bei der Durchfihrung der Leistungsprifung entstehen (Ver-
anstaltungsgebihr).

Die Verwaltungsgebuhr verbleibt in jedem Fall bei dem Zuchtverband. Die Prufungsgebihr wird
bei Nichtanlieferung des Pferdes zurlickerstattet. Handelt es sich bei dem ausgefallenen Pferd
um ein mittels Nachmeldung angemeldetes Pferd, wird die Prifungsgebihr sowie die Nachmel-
degebuhr zurtick erstattet. Die Verwaltungsgebihr verbleibt auch in diesem Fall bei dem zustan-
digen Zuchtverband.

(1.5) Mindestanmeldezahl
Sollte eine Mindestanmeldezahl zur Durchfihrung der Prifung notwendig sein, wird dies in der
Ausschreibung bekannt gegeben.

(1.6) Zusammensetzung der Kommissionen
Der Leistungstest wird von mindestens zwei Prifungsrichtern und mindestens einem Fremdrei-
ter abgenommen.
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(1.7) Leistungsprifung

Die Bewertung hat ohne Berticksichtigung des Ausbildungsstandes des Pferdes zu erfolgen.
Die Sachverstandigen missen das Alter der zu prifenden Pferde kennen, so dass die abzufra-
genden Leistungen individuell dem Alter des Pferdes entsprechend angepasst sind.

Bewertung der Pferde in folgenden Merkmalen:

1. Schritt

2. Trab

3. Galopp

4. Rittigkeit

5. Springanlage - Freispringen

6. Rittigkeit - Fremdreiter

Bei der Bewertung der Grundgangarten sowie der Rittigkeit durch die Prifungsrichter werden
die Pferde gemal der Dressuraufgabe (Anlage 2 der Prifungsrichtlinien) vorgestellt.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittiung

Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jedes einzelnen Pferdes werden
die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller gewichteten Ein-
zelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmal Testreiter Sachverstandige Anteil an Gesamtnote
Grundgangarten 30 % 30 %
Rittigkeit 25% 15 % 40 %
Springanlage 30 % 30 %
Anteil an Gesamtnote | 25 % 75 % 100 %

Die Prifung gilt als bestanden, wenn eine gewichtete Endnote von mindestens 6,0 erreicht
wurde.

(1.8) Veroffentlichtung der Prifungsergebnisse

Nach Beendigung des abschlieRenden Leistungstests erfolgt eine dffentliche Bekanntgabe der
Endergebnisse der einzelnen Pferde. Der Besitzer jedes Pferdes erhdlt ein Zeugnis Uber das
erzielte Endergebnis des Pferdes, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie die
Durchschnittsleistungen der Prifungsgruppe ersichtlich sind. Die Veroffentlichung der Einzeler-
gebnisse ist Angelegenheit des zustandigen Zuchtverbandes.

Sie ist in den Merkmalsbldcken
Schritt
Trab
Galopp
Rittigkeit
Springanlage

zusatzlich zur Endnote vorzunehmen.

(11.3.2.3) Turniersportprufung (LPO)
Alternativ zur Eigenleistungsprifung auf Station oder im Feld gilt die Leistungspriifung auch dann
als abgelegt, wenn die Stuten Erfolge in Turniersportpriifungen nachweisen kénnen. Die Turnier-
sportprifung wird in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit durchgefuhrt.

Folgende Turniersportergebnisse (nach § 38 (2) LPO registrierte Platzierung) werden beriick-
sichtigt:
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e 3 Platzierungen in Dressurpriifungen der Klasse L oder
e 3 Platzierungen in Springprifungen der Klasse L oder
e 3 Platzierungen in einer Vielseitigkeitsprifung der Klasse L

(11.3.2.4) Zuchtstutenpriufung tber Distanzritte

Der Zuchtstutenprifung tber Distanzritte liegt das Reglement des Vereins Deutscher Distanzreiter
e.V. (VDD), DorfstralRe 2, 19288 Glaisin, www.vdd-aktuell.de, zugrunde. Mit der Durchfuihrung dieser
Prifung beauftragt der VZAP den VDD. Umfang und Inhalte der Beauftragungen werden zwischen
dem VZAP und dem VDD im Einzelnen geregelt. Mit dem VDD getroffene Regelungen kénnen in
der Geschaftsstelle eingesehen werden.

(1.1) Dauer- und Ort
Es missen drei Ritte in einem Kalenderjahr und bei verschiedenen Veranstaltungen absolviert wer-
den.

(1.2.) Zulassungsbedingungen

Zugelassen sind Stuten nach Vollendung des 6. Lebensjahres (Stichtag ist jeweils der Geburtstag)
gemal Reglement des VDD. Die Stute muss vor und nach dem Distanzritt vom Ritt-Tierarzt anhand
des Equidenpasses identifiziert werden.

(1.3) Leistungstest

Der Leistungstest beinhaltet

a. mindestens zwei in der Wertung beendete kurze Distanzritte (41-60km, Mindesttempo 6) und
b. mindestens einen in der Wertung beendeten mittleren Distanzritt (61-80km, Mindesttempo 6)

(1.4.) Ermittlung der Prifungsergebnisse
Die Prufungsritte und die erreichten Reitzeiten sind durch den VDD schriftlich zu bestatigen und vom
Besitzer beim VZAP einzureichen.

(11.3.2.5) Stutenleistungsprifung tUber Distanzritte

Der Distanzsportprifung als Stutenleistungspriifung liegt das Reglement des Vereins Deutscher Dis-
tanzreiter e.V. (VDD) zugrunde. Mit der Durchfiihrung dieser Priifung beauftragt der VZAP den VDD.
Umfang und Inhalte der Beauftragungen werden zwischen dem VZAP und dem VDD im Einzelnen
geregelt. Mit dem VDD getroffene Regelungen kénnen in der Geschéftsstelle eingesehen werden.

(1.1) Dauer
Die Prifung ist Uber einen maximalen Zeitraum von 3 Jahren abzulegen

(1.2) Orte
Fur die Leistungsprifungen gelten alle vom VDD oder VZAP ausgeschriebenen Distanzritte It. Reg-
lement des VDD; ausgenommen sind Kartenritte.

(1.3.) Zulassungsbedingungen

Zugelassen sind Stuten nach Vollendung des 6. Lebensjahres (Stichtag ist jeweils der Geburtstag)
gemal Reglement des VDD. Die Stute muss vor und nach dem Distanzritt vom Ritt-Tierarzt anhand
des Equidenpasses identifiziert werden.

(1.4) Leistungstest
a. zwei mittlere Ein-Tages-Ritte (61-80 km) und
b. drei lange Ein-Tages-Ritte (ab 81 km), die in der Wertung abgeschlossen werden missen.

(1.5.) Ermittlung der Prufungsergebnisse

Gewertet werden Reitkilometer geteilt durch das Reittempo aus den anerkannten Prifungsritten. Die
Mindestpunktzahl fir den erfolgreichen Abschluss sind 72 Punkte. Hierfur sind Mindestlange der
Ritte nach a) und b) bei Tempo 5 (5 Min. pro km) zugrunde gelegt. L&ngere Strecken und hdheres
Tempo ergeben entsprechend héhere Wertungspunkte.
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Die Prifung gilt als bestanden, wenn die erforderliche Zahl der Ritte nachgewiesen ist. Die Pri-
fungsritte und die erreichten Reitzeiten sind durch den VDD schriftlich zu bestatigen und vom Besit-
zer beim VZAP einzureichen.

(11.3.2.6) Turniersportprifung Uber Distanzritte

Als Turniersportpriifung kann entsprechend dem Reglement des Vereins Deutscher Distanzreiter und
-fahrer e. V. (VDD) eine Distanzpriifung Giber 500 Kilometer nachgewiesen werden; die auf beliebi-
gen vom VDD genehmigten Distanzritten in einem beliebigen Zeitraum in der Wertung geritten wer-
den miissen. Die Stute muss vor und nach den Distanzritten vom Ritt-Tierarzt anhand des Equiden-
passes identifiziert werden.

Mit der Durchfiihrung dieser Priifung beauftragt der VZAP den VDD. Umfang und Inhalt der Beauf-
tragung werden zwischen dem VZAP und dem VDD im Einzelnen geregelt. Mit dem VDD getroffene
Regelungen kdnnen in der Geschaftsstelle eingesehen werden.

Die errittenen Kilometer sind durch den VDD schriftlich zu bestdtigen und diese Bestatigung vom
Besitzer beim VZAP zur Anerkennung einzureichen.

Als weitere Alternative kann die Distanzsportpriifung auch lber die ,FEI Novice Qualification®™ nach
Artikel 816 der FEI Rules nachgewiesen werden. Sie gilt als bestanden, wenn eine entsprechende
Bestatigung der FN vorgelegt wird.

12. Identitatssicherung/Abstammungssicherung
Die Identitatssicherung/Abstammungssicherung erfolgt nach B.12.1 der Satzung.

Fur jedes eingetragene bzw. zur Eintragung vorgestellte Pferd und fir jedes registrierte Fohlen, wel-
ches vom Verband eine Tierzuchtbescheinigung erhéalt, wird vom Verband zur Sicherung der Identi-
tat eine Abstammungsiuberprifung aufgrund der unter B.12.1 genannten Methoden gefordert. Vor
Ausstellung einer Tierzuchtbescheinigung muss die Abstammungstberprifung vorliegen.

Der Verband bzw. der von ihm eingesetzte Zuchtleiter ist jederzeit berechtigt, dartiber hinaus weitere
MalRnahmen zur Uberprifung der Abstammung mit Hilfe der unter B.12.1 genannten Methoden ins-
besondere wenn sich die vorliegende Abstammung nicht bestatigt hat, durchzuftihren.

Die Kosten fiir eine Abstammungstberprifung hierfir tragt in jedem Falle der Ziichter.

Pferde ohne geklarte Abstammung kénnen nicht in das Zuchtbuch eingetragen werden. Sollte sich
eine Abstammung im Nachhinein als falsch erweisen und nicht zu klaren sein, erfolgt die Streichung
des Pferdes aus dem Zuchtbuch.

Bei Rassen, bei denen nicht grundsatzlich ein DNA-Profil vorliegt, ist bei Spendertieren fir Zucht-
material ein DNA-Profil vorzulegen.

13. Einsatz von Reproduktionstechniken

(13.1) Kuinstliche Besamung

In der kiinstlichen Besamung durfen nur Hengste eingesetzt werden, die im Hengstbuch | bzw. in
einer dem Hengstbuch | entsprechenden Klasse des Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eines
anerkannten Zuchtverbandes eingetragen sind.

(13.2) Embryotransfer

Spenderstuten dirfen nur fir einen Embryotransfer genutzt werden, wenn sie in das Hauptstutbuch
(Stutbuch 1) bzw. in einer dem Hauptstutbuch (Stutbuch 1) entsprechenden Klasse des Zuchtbuches
der (zugelassenen) Rasse eines anerkannten Zuchtverbandes eingetragen sind.
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(13.3) Klonen

Die Technik des Klonens ist im Zuchtprogramm nicht zulassig. Klone und ihre Nachkommen kénnen
nicht in das Zuchtbuch eingetragen werden und sind von der Teilnahme am Zuchtprogramm ausge-
schlossen.

14. Beriucksichtigung gesundheitlicher Merkmale sowie genetischer Defekte

bzw. Besonderheiten
Hengste sind nur im Hengstbuch | eintragungsféhig, wenn sie keine gesundheitsbeeintréachtigenden

Merkmale aufweisen. Siehe Anlage 1.

Es werden folgende genetische Defekte im Zuchtprogramm beriicksichtigt:

Abkirzung Bezeichnung betroffsir;]e Ras- Symptome Erbgang
Absterben von Nervenzel- monogen
len im Kleinhirn, was zu 9
N . autosomal re-
Stérungen beim Bewe- .
. ungsablauf (z.B. Schwie- zess
N Arabisches Vollblut | 94" o
Cerebellare .| rigkeiten  beim  Aufste-
CA . ) und andere arabi- N . :
Abiotrophie sche Rassen hen/Rickwartsrichten/in
engen Wendungen, Tor-
keln, Kopfzittern, Ataxie,
Laufen gegen Gegen-
stande) fuhrt
Severe Combined . Es werden keine T- und B-
- Arabisches Vollblut . ;
Immunodeficiency und  Kreuzunaen Lymphozyten gebildet, die | monogen
SCID (Schwere  kombi- (auch A a-Iogsa Fohlen sterben in den ers- | autosomal re-
nierte Immun-defi- bp ten Lebensmonaten in ei- | zessiv
: und Araber-Berber) o
zienz) ner Sepsis /einem Infekt

Fur die Eintragung ins Hengstbuch | bzw. Hengstbuch Il der Rasse ,Araber muss ein Testergebnis
auf SCID und CA vorgelegt werden.

Fur die Eintragung ins Hauptstutbuch (Stutbuch 1) bzw. Stutbuch (Stutbuch Il) der Rasse ,Araber®
muss ein Testergebnis auf CA vorgelegt werden.

Fur die vorstehend genannten monogen rezessiven genetischen Defekte ist Homozygotie hinsicht-
lich ,anlagefrei* erwlnscht.

Heterozygote Anlagetrager der vorstehend genannten genetischen Defekte kdnnen in der Zucht
Einsatz finden, wenn der Paarungspartner homozygot frei ist. Bei Nachkommen solcher Verpaarun-
gen muss der Genstatus der Nachkommen Uber einen Gentest festgestellt werden.

Ebenso missen Nachkommen, bei denen beim Vater oder der Mutter der Genstatuts in Bezug auf
die vorstehend genannten genetischen Defekte nicht feststeht, selbst getestet werden.

Homozygote Anlagetrager der vorstehend genannten genetischen Defekte kbnnen nur in die unters-
ten Klassen des Zuchtbuches eingetragen werden und erhalten eine Tierzuchtbescheinigung als
Geburtsbescheinigung.

Die genetischen Defekte und genetischen Besonderheiten werden im Equidenpass incl. Tierzucht-
bescheinigung angegeben und unter www.vzap.org veroffentlicht.

15. Zuchtwertschéatzung

Zuchtwertschatzungen erfolgen nach allgemein anerkannten und wissenschaftlich gesicherten Me-
thoden. Dabei sind Leistungsunterschiede, die nicht genetisch bedingt sind, soweit wie moglich aus-
zuschalten.
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Zustéandig fur die Durchfiihrung von Zuchtwertschatzungen sind die Zuchtverbande oder die von
ihnen jeweils beauftragten Stellen oder — soweit tierzuchtrechtlich bestimmt, die zustéandige Be-
horde. Die Zuchtverb&nde beauftragen die FN mit der FN-Zuchtwertschétzung. Diese wiederum wird
im Auftrag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) durch das Rechenzentrum VIT (Vereinigte
Informationssysteme Tierhaltung w.V.) in Verden durchgefihrt.

FN-Zuchtwertschatzung

Jahrlich wird die Zuchtwertschatzung fir Dressur- und Springveranlagung von deutschen Reitpfer-
den durchgefuhrt. Die Datengrundlage des Zuchtwertsch&tzmodells sind die Leistungsdaten und die
Abstammungsdaten.

Zu den Leistungsdaten der Zuchtwertschatzung Turniersport gehdren die Ergebnisse aus dem Tur-
niersport. Berlcksichtigt werden alle mit TORIS erfassten Dressur- und Springprifungen bis zur
Klasse S seit dem 1. Januar 1995.

Fur die Zuchtwertschatzung Jungpferdeprifungen flieRen die Ergebnisse, die junge Pferde in Dres-
sur- und/oder Springpferdeprifungen erzielen, Uber die Wertnote in die Zuchtwertschatzung ein.
Hinzu kommen Informationen aus den Zuchtstutenpriifungen, sowie aus den Hengstleistungspri-
fungen und aus den Veranlagungsprifungen fir Hengste.

Zu den jeweiligen Leistungsdaten kommen noch die Abstammungsdaten aus mindestens zwei Ge-
nerationen hinzu, die fir eine verwandtschaftliche Verknipfung herangezogen werden.

Die FN-Zuchtwertschatzung basiert auf einem BLUP—-Mehrmerkmals—Wiederholbarkeits-Tiermodell
(Best-Linear Unbiased Prediction). Das Schatzverfahren bertcksichtigt fur alle Merkmale die Pri-
fung und fir die Merkmale des Turniersports und der Aufbauprifungen die Faktoren Alter x Ge-
schlecht und Leistungsklasse des Reiters innerhalb Jahr. Falls ein Reiter mindestens 50 Starts mit
mindestens 5 Pferden innerhalb eines Jahres aufweist, wird dieser direkt im Modell als eigene Ein-
flussgréRRe berticksichtigt (fur Aufbauprifungen mindestens 30 Starts mit mindestens 3 Pferden).

Fur jedes Pferd werden Zuchtwerte Turniersport Dressur und Springen sowie Zuchtwerte Jungpfer-
deprifungen Dressur und Springen geschatzt, es gibt also insgesamt 4 Gesamtzuchtwerte.

Die Zuchtwerte Turniersport Springen und Dressur basieren jeweils auf den Daten des Turnier-
sports, also der Rang in der Springpriifung und in der Dressurprifung.

Bei den Zuchtwerten der Jungpferdepriifungen werden jeweils drei Teilzuchtwerte ausgewiesen. Die
Springmerkmale Wertnote in der Springpferdeprifung sowie die Beurteilung des Frei- und Parcours-
springens bei den Zuchtpriufungen werden zu den Teilzuchtwerten ,Springen zusammengefasst.
Gleiches gilt fir die Dressurmerkmale: die Wertnote aus der Dressurpferdeprifung, die Beurteilung
der Gangarten und der Rittigkeit aus den Zuchtprifungen ergeben jeweils die Dressur-Teilzucht-
werte Aufbauprifung, Zuchtstutenprufung/Veranlagungsprufung und Hengstleistungsprifung.

Die Zuchtwerte fir Hengste werden nur dann verdffentlicht, wenn die geschatzten Zuchtwerte Jung-
pferdeprifungen Springen beziehungsweise Dressur eine Sicherheit von mindestens 70 Prozent
aufweist und die Schatzung auf mindestens finf Nachkommen mit Eigenleistungen basiert. Die
Zuchtwerte Turniersport Springen beziehungsweise Dressur werden vertffentlicht, wenn eine Si-
cherheit von mindestens 70 Prozent aufweist, die Schatzung auf mindestens fiinf Nachkommen mit
Eigenleistungen basiert und die Hengste einen vertffentlichen Zuchtwert Jungpferdeprifung haben.

Verbands-Zuchtwertschatzung

1. Einleitung

Die Zuchtwertschatzung wird im Auftrag des Verbandes der Zuchter und Freunde des Arabischen
Pferdes einmal jahrlich durchgefihrt. Grundlage der Zuchtwertschatzung ist ein BLUP Mehrmerk-
mals-Tiermodell.

Ziel der Zuchtwertschéatzung ist es, mdglichst frih fir alle Pferde unter Einbeziehung aller bekann-
ten Leistungsinformationen (Exterieur-Beurteilungen) aussagefahige Zuchtwerte zu schatzen.
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2. Leistungsdaten

Die Datengrundlage bilden die Beurteilungen von Hengsten und Stuten, Anderungen in Merkmals-
bezeichnungen sowie Anderungen in den Reglements (beurteilte Merkmale) wurden beriicksich-
tigt.

1 Stockmass (cm)

2 Brustumfang (cm)

3 Rohrbein (mm)

4 Rasse und Geschlechtstyp
5 Koérperbau

6 Korper

7 Fundament

8 Korrektheit des Ganges
9 Schritt

10 Trab

11 Schwung

12 Galopp

13 Kopf/Hals

14 Sattellage/Oberlinie
15 VordergliedmalRen

16 Hintergliedmafien

17 Springveranlagung

18 Gesamteindruck

(Zulassige Grenzen siehe Tabelle 1.)
Es werden nur Leistungen von Pferden der Rassegruppe 2 (Vollblut Rassegruppe) und Pferden
der Rassegruppe 3 (Araber Rassegruppe) bericksichtigt.

Abstammungsdaten

Ausgehend von allen Pferden mit Eigenleistung mit mindestens einer Beurteilung wird die Abstam-
mung fur mindestens zwei Generationen aufgebaut und zur verwandtschaftlichen Verknupfung der
Schatzpopulation herangezogen.

3 Schéatzmodell

Die Zuchtwertschatzung basiert auf einem

BLUP — Mehrmerkmals — Tiermodell.

Diese Begriffe kbnnen etwas vereinfacht wie folgt beschrieben werden:

BLUP (Best Linear Unbiased Prediction)

Das entscheidende Kennzeichen einer BLUP Zuchtwertschatzung ist die gleichzeitige Schatzung
und damit gegenseitige Korrektur aller im Modell zu schatzenden Effekte, d. h. in einem BLUP
Schéatzverfahren werden die Zuchtwerte fur alle Umwelteffekte direkt im Schatzmodell gegenseitig
korrigiert. Diese Eigenschaft erméglicht eine differenzierende Schatzung zwischen Genetik und
Umwelt.

Mehrmerkmalsmodell

Alle Merkmale werden gleichzeitig statistisch ausgewertet. Ein Mehrmerkmalsmodell verkniipft die
verschiedenen Informationsquellen und Merkmale Uber die genetischen Korrelationen, somit tragt
jede Information gleichzeitig zur Schatzung des Zuchtwertes der anderen Merkmale bei.

Tiermodell

Das Tiermodell beriicksichtigt alle (bekannten) verwandtschaftlichen Beziehungen und nutzt somit
alle verfiigbaren Informationsquellen der verwandten Tiere (Leistungen). Aufgrund des Tiermodell-
und Mehrmerkmalsmodell-Ansatzes werden fir jedes Pferd in allen Merkmalen Zuchtwerte ge-
schatzt, auch wenn das Pferd selbst keine entsprechende Eigenleistungen aufweist, sondern nur
seine Verwandten.

Im Tiermodell ist der genetische Erwartungswert eines Tieres automatisch als mittlerer Eltern-
zuchtwert (Pedigree - Zuchtwert) definiert.
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Das Modell vereinigt damit alle Eigenschaften/Komponenten einer Zuchtwertschatzung auf dem
aktuellsten wissenschaftlichen Kenntnisstand. Die verwendeten genetischen Parameter, Heritabili-
taten und genetische Korrelationen, sind in Tabelle 2 wiedergegeben.

Umweltfaktoren (nicht genetisch bedingte Effekte)

Jedes Merkmal wird speziell fur die bei ihm relevanten, nicht genetisch bedingten Einflussfaktoren
korrigiert. Generell wird ein Pferd mit seiner Leistung immer in einer Vergleichsgruppe mit anderen
Pferde verglichen, in der unterstellt werden kann, dass alle Leistungen unter weitestgehend den-
selben Bedingungen erbracht wurden (hier: Datum und Ort bzw. Region der Beurteilung). Das
Schatzverfahren bertcksichtigt auRerdem den Faktor Geschlecht x Alter.

4. Gesamt-Zuchtwert
Die geschatzten Einzelzuchtwerte werden zu einem Gesamt-Zuchtwert zusammengefasst, mit fol-
gender Gewichtung der Einzel-Zuchtwerte:

Gesamt-ZW
1 Stockmalf3 (cm)
2 Brustumfang (cm)
3 Rohrbein (mm)
4 Rasse und Typ 13 %
5 Kérperbau
6 Korper 10 %
7 Fundament

8 Korrektheit des Ganges 10 %
9 Schritt 13 %
10 Trab 10 %
11 Schwung

12 Galopp

13 Kopf/Hals 6 %
14 Sattellage/Oberlinie 12 %
15 VordergliedmalRen 13 %
16 Hintergliedmal3en 13 %

17 Springveranlagung
18 Gesamteindruck

5. Basis und Skala der Zuchtwerte

Alle Einzelzuchtwerte sowie die Gesamtzuchtwerte werden auf einer Relativskala mit Mittelwert
100 und einer genetischen Streuung von 20 Punkten ausgewiesen. Das Mittel (Niveau) der Zucht-
werte wird durch die als Basis definierten Tiere bestimmt. Die Basis bilden alle 7 - 9 jahrigen
Pferde der Rasse "Araber" mit Exterieur-Beurteilung.

Der mittlere Zuchtwert dieser Pferde wird im jeweiligen Zuchtwert auf 100 Punkte gesetzt. Die
Zuchtwerte aller Pferde werden nun auf diese Basis bezogen, wobei die Streuung der Relativ-
zuchtwerte 20 Punkte betragt. Die Einstellung dieser Skala (100/20) erfolgt getrennt fiir alle Einzel-
und Gesamtzuchtwerte.

6. Sicherheiten der Zuchtwerte

Fur alle Einzel- und Gesamtzuchtwerte sind entsprechende Sicherheiten der Schatzwerte angege-
ben. Die Sicherheit ist eine MalRzahl, die die der Schatzung zugrunde liegende Informationsmenge
und Informationsqualitat charakterisiert. Eine etwas andere Interpretation der Sicherheit ist, inwie-
fern sich der Zuchtwert eines Pferde bei weiterem Informationszuwachs in den folgenden Jahren
noch andern kann.
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7. Veroffentlichung der Zuchtwerte
Die Zuchtwerte werden vom VZAP veroffentlicht. Die Gesamtzuchtwerte werden ab einer Sicher-

heit von 50 % veroffentlicht.

Tabelle 1: Grenzen (alle Rassen)

Merkmal Einheit untere Grenze obere Grenze
Stockmal} cm 130 180
Brustumfang cm 120 210
Rohrbein mm 130 250
Beurteilung / Noten 1 10

Tabelle 2: Genetische Parameter
Heritabilitaten in der Diagonale, genetische Korrelationen oberhalb der Diagonalen

112 |3 |4 |5 1|6 |7 |8 ]9 |10(11)12)13|14|15|16]17|18
1 |.28],49(,29
2 291,39
3 ,29
4 ,21|,54|,57|,51|,54 ,30
5 ,16],58|,57| ,60 ,36
6 ,15(,57(,60 ,36
7 14 ,36
8 ,15 ,40
9 ,19(,281,291,29 ,32
10 ,271,32(,23 27
11 251,32 27
12 24 27
13 ,26,62|,401,43 21
14 ,26(,51|,55 21
15 ,181,58
16 ,18
17 ,29
18 17
16. Beauftragte Stellen
Beauftragte Stelle Tatigkeit
Vereinigte Informationssystem Tierhaltung w. V. (VIT w.V.) | zuchtbuch
Heinrich-Schroder-Weg 1, 27283 Verden/Aller,
Telefon 04231—95510,%ferd@vit.de, www.vit.de Datenzentrale"
Zuchtwertschétzung
Bereich Zucht der FN Zuchtwertschatzung
Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. Bundesverband fir Datenzentrale

Pferdesport und Pferdezucht Fédération Equestre Nationale
(FN), Freiherr-von-Langen-StralRe 13, 48231 Warendorf,
Telefon 02581-63620, mkuypers@fn-dokr.de, www.pferd-
aktuell.de

Koordination
Hengstleistungsprifung

Zuchtverband fur Sportpferde Arabischer Abstammung e.V.
(ZSAA), Postfach 1139, 36209 Alheim,
Telefon 05664 - 7771, Buero@zsaa.de, www.zsaa.org

Leistungsprufung
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Verein Deutscher Distanzreiter und -Fahrer e.V. (VDD), Dorf-
stralle 2, 19288 Glaisin, Telefon 08591 912231, office@vdd-
aktuell.de, www.vdd-aktuell.de

Leistungsprufung

Pferdezuchtverband Baden-Wiurttemberg e.V.
Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach
E-Mail: poststelle@pzv.bwl.de,

www.pzv-bw.de

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V.
Geschaéftsstelle: Hauptgestit 10 a, 16845 Neustadt/Dosse
E-Mail: neustadt@pzvba.de, www.pferde-brandenburg-an-
halt.de

E-Mail: stendal@pzvba.de,

www.pferde-sachsen-anhalt.de

Verband der Pferdezlichter Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Charles-Darwin-Ring 4, 18050 Rostock

E-Mail: info@pferdezuchtverband-mv.de, www.pferdezucht-
verband-mv.de

Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Schloss Wickrath 7, 41189 Mdnchengladbach
E-Mail: info@pferdezucht-rheinland.de,
www.pferdezucht-rheinland.de

Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V.
Am Fohlenhof 1, 67816 Standenbihl

E-Mail: zentrale@pferdezucht-rps.de
www.pferdezucht-rps.de

Pferdezuchtverband Sachsen-Thiringen e.V.
Kathe-Kollwitz-Platz 2, 01468 Moritzburg
E-Mail: info@pzvst.de

www.pzvst.de

Westfalisches Pferdestammbuch e.V.
SudmiihlenstralRe 33, 48157 Minster
E-Mail: info@westfalenpferde.de
www.westfalenpferde.de

Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.
Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel

E-Mail: info@pferdestammbuch-sh.de, www.pferdestamm-
buch-sh.de

Bayerischer Zuchtverband fiir Kleinpferde und
Spezialpferderassen e.V.

Landshamer Straf3e 11, 81929 Miinchen
E-Mail: info@bzvks.de
www.pferde-aus-bayern.de

Verband der Pony- und Kleinpferdeziichter Hannover e.V.
Vor den Hofen 32, 31303 Burgdorf

E-Mail: ponyverbandhannover@t-online.de, www.ponyhan-
nover.de

Leistungsprufung
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Verband der Pony- und Pferdeziichter Hessen e.V.
PflitzenstralRe 67, 64347 Griesheim

E-Mail: vphessen@t-online.de
www.ponyverband.de

Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.

GrafenhorststralRe 5, 49377 Vechta

E-Mail: info@pferdestammbuch.com, www.pferdestamm-
buch.com

Zuchtverband fir deutsche Pferde e.V.
Am Allerufer 28, 27283 Verden

E-Mail: info@zfdp.de

www.zfdp.de

17. Weitere Bestimmungen

(17.1) Vergabe einer Lebensnummer (Internationale Lebensnummer Pferd — Unique Equine
Lifenumber — UELN)

Die UELN wird wie folgt vergeben:

DE 408 08 90001 18

Dabei bedeuten:

DE - Landercode fur Deutschland = 276 = DE

408 - Verbandskennziffer ab Geburtsjahr 2000 (vor 2000 =308)

0890001 - laufende Nummer innerhalb eines Jahres

18 - Geburtsjahr (2018)

(17.2) Vergabe eines Namens bei der Eintragung in das Zuchtbuch
Der bei der Eintragung in ein Zuchtbuch vergebene Name muss beibehalten werden.

(17.3) Vergabe eines Zuchtbrandes

(17.3.1) Beauftragte fur die Kennzeichnung

Nur Beauftragte des Verbandes sind berechtigt, die Kennzeichnung der Pferde mittels Zuchtbrand
durchzufihren.

(17.3.2) Zuchtbrand

Nur Fohlen, fur die eine Tierzuchtbescheinigung ausgestellt wird, kdnnen den Zuchtbrand erhalten.
Der Zuchtbrand wird auf den linken Hinterschenkel gegeben und ist freiwillig. Hierbei werden die
entsprechenden gesetzlichen Vorgaben des Tierschutzgesetzes beachtet.

Folgendes Brandzeichen wird vergeben:

(17.4) Transponder
Die Kennzeichnung der Fohlen mittels Transponder erfolgt gemaf B.11.2 und B.11.2.1 der Satzung.

(17.5) Vergabe eines Namens bei gekdrten Hengsten
Der Name eines Hengstes wird bei der Ausstellung der Tierzuchtbescheinigung festgelegt und
grundsatzlich beibehalten. Eine Namensanderung kann nicht erfolgen.

Arabische und rémische Zahlen sowie Abklrzungen und Sonderzeichen als Namenszusatz sind
nicht zulassig. Der Name selbst darf nicht aus einer Abkirzung bestehen.
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(17.6) Tierarztliche Bescheinigung, Erklarung tber verabreichte Medikamente

Tierarztliche Bescheinigung zur Vorlage bei der Kérung/Eintragung des VZAP

Name des Hengstes:

Lebensnummer (UELN)
und Transpondernummer:

Farbe und Abzeichen verglichen: O

Besitzer:

Der oben beschriebene Hengst wurde heute von mir hinsichtlich folgender Punkte
untersucht:

1. Allgemeiner Gesundheitszustand:

2. Sind erworbene Exterieurméangel (Gallen, Uberbeine, Sehnenveranderungen u.A.) festzustellen?

] nein O ja, und zwar:

3. Sind Narben festzustellen, die auf Operationen hindeuten?

O nein I ja, und zwar:

4. Sind Gebissanomalien festzustellen?

O nein I ja, und zwar:
5. Ist eine Linsentribung vorhanden? O nein O ja
6. Nabelbruch oder Hernien des Skrotums festzustellen? O nein O ja

7. Herz und Lunge (Belastungstest kann freier Galopp oder Longieren sein)

7.1 Stoérungen im Ruhezustand [ nein U ja
7.2 Anormale Atemgerausche unter Belastung [ nein U ja
8. Hoden
8.1 Sind beide Hoden vollstéandig im Skrotum abgestiegen? O nein O ja
8.2 Anormale Konsistenz O nein O ja
8.3 Anormale GroRe O nein O ja
8.4 Liegen weiter Anzeichen fur Veranderungen an den auf3eren Geschlechtsorganen vor?
O nein O ja
9. Gelenke (Wenn Sie hier Ja angeben, benennen Sie bitte das (die) betreffende(n) Bein(e)
9.1 Patellaauffalligkeiten I nein O ja
9.2 Anormale Gelenksfiillung I nein O ja

9.3 Liegen weitere Anzeichen fiir eine Erkrankung an den Gelenken vor? [ nein U ja
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10.Liegen Anzeichen fir Abweichungen des normalen Bewegungsablaufes vor?

O nein O ja, und zwar:

11.Liegen klinisch erkennbare Anzeichen fiir eine Krankheit mit erblicher Genese oder ein Erbfehler vor?

O nein O ja, und zwar:

12.Liegen Anzeichen fir eine Stérung des Nervensystems vor?

O nein O ja, und zwar:

13.Konnten Symptone einer ansteckenden Krankheit bei dem Hengst oder bei einem anderen Pferde des
Bestandes festgestellt werden?

L] nein U ja, und zwar:

14.Aufgrund der von mit durchgefiihrten klinischen Untersuchung bestehen gegen die Verwendung des

Hengstes in der Zucht aus tierarztlicher Sicht folgende/keine Bedenken.

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Tierarztes

Der fur das Pferd Verantwortliche bestétig, dass der in dieser tierdrztlichen Bescheinigung identifizierte
Hengst keine Anzeichen von Webe und Koppen zeigt und nicht unter Arzneimitteleinwirkung steht. An dem

Pferd wurde seit der Geburt durchgefihrt:

Nabelkorrektur O nein O ja
Schweif-Korrektur O nein O ja
Kopper-OP O nein O ja
Kehlkopfpfeifer-OP/Ton-OP O nein O ja
Korrektur von Bockhuf/

SehnenstelzfuR/sonstige Fehlstellungen [ nein O ja

Sonstige Eingriffe:

Dem Hengst ist auf Grund veterinarmedizinischer Befunde in der Vergangenheit bereits die Zulassung

zur Korung verweigert worden. U nein O ja

Ort, Datum Unterschrift des Hengstbesitzers/Verantworlicher

Hinweis: Diese Bescheinigung darf bis zu dem Beginn der Kdrveranstaltung nicht alter als 14 Tage sein!
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Erklarung tber verabreichte Medikamente

Bitte geben Sie diese Erklarung am Tag der Anlieferung dem zusténdigen Tierarzt

Daten zum Pferd: Kat-Nr.:

Abstammung:

LN: Farbe:

Eigentimer:

Zur Kérung/Vorauswahl nicht zugelassen und ggf. nachtraglich auszuschliel3en sind Hengste,
denen verbotene Substanzen gem. der Listen und Durchfihrungsbestimmungen der jeweils
gultigen LPO (Teil C Rechtsordnung — FN Anti-Doping- und Medikationskontroll-Regeln fiir
den Pferdesport — ADMR) verabreicht oder an denen eine verbotene Methode angewendet
oder zur Beeinflussung der Leistung, Leistungsfahigkeit oder Leistungsbereitschaft irgendein
Eingriff oder Manipulation vorgenommen wurde. Die Kérkommission/Vorauswahlkommission
ist berechtigt, jederzeit Medikationskontrollen als Stichproben anzuordnen. Die Durchfiihrung
der Medikationskontrollen erfolgt mittels Blutprobe gem. Durchfiihrungsbestimmungen der je-
weils gultigen LPO (Teil C Rechtsordnung — FN Anti-Doping- und Medikationskontroll-Regeln
fur den Pferdesport — ADMR). Es wird auf die von der FN empfohlenen Karenzzeiten hinge-
wiesen.

Verabreichung von Medikationen im Zeitraum zwischen der klinischen Untersuchung und der
Anlieferung zur Kérung/Vorauswahl missen im Vorfeld mit dem jeweiligen Kortierarzt ab-
gestimmt und in der u.a. Tabelle aufgefuhrt sein.

Hiermit erklaren wir verbindlich, dass dem oben genannten Pferd seit der klinischen Untersu-
chung in Absprache mit dem jeweiligen Kortierarzt ausschlieBlich folgende Medika-
mente/Substanzen verabreicht wurden:

Art der Unterschrift Tierarzt
Datum Wirkstoff . Grund / Diagnose (Stempel) /
Verabreichung .
verantwortliche Person

[0 Dem Hengst wurden in der angegebenen Zeit keine Medikamente verabreicht.

Unterschrift des Eigentiimers/Bevollméchtigter:
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Anlagen

Anlage 1 - Liste der gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale

Eintragungsbestim-

mung des Kehlkopfes)

rischem Atemge-
rausch: fachtierarztli-
che Untersuchung

Hengstbuch Il

Gesundheitsmerkmale | Rasse Xziﬁfhunggung/ Max. Gra(_JII mungen: Mfonitoring bei erfassten
durch... . der Ausbildung Stuten/Hengste_n - Pferden
Zuchtbuchabteilungen
Kieferanomalien alle Hengste: fachtierarzt- | die Schneidezahne dirfen nicht|Hengste: Eintragung in|Vermerk im Zuchtbuch
liche Untersuchung um mehr als 50% der Oberflache | Hengstbuch I des jeweiligen Zuchtver-
der Zahne vorstehen. Abweichun- band — Auskunft bei
Stuten: Bei Verdacht|9€n eines Zahns/mehrerer Zah- Zuchtverband kann einge-
fachtierarztliche  Un-|nen, wie z.B. schief stehender holt werden
tersuchung Zahn/Zahn__e, gehoren zu den Aus-
schluss-griinden.
Weitere Sonderregelungen in den
jeweiligen ZuchtverbandO-Ab-
schnitten der Rassen.
Kryptorchismus/ alle Hengste: fachtierérzt- | beide Hoden sollten in Grol3e, | Hengste: Eintragung in|Vermerk im Zuchtbuch
Microorchismus liche Untersuchung Form und Festigkeit normal grofR3 | Hengstbuch I des jeweiligen Zuchtver-
und gleich sein und vollstéandig in band — Auskunft bei
das Scrotum abgestiegen sein Zuchtverband kann einge-
holt werden
Hemiplegia laryngis (Lah-|alle Hengste mit inspirato- | LAhmung des Kehlkopfes Hengste: Eintragung in|Vermerk im Zuchtbuch

des jeweiligen Zuchtver-
band - Auskunft bei
Zuchtverband kann einge-
holt werden
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Anlage 2: HLP-Richtlinien fuir Hengste der deutschen Reitpferdezuchten

Die detaillierten Bestimmungen bezuglich der zugelassenen Prifungsformen und die HLP-Richtli-
nien kdnnen auf folgender Homepage nachgelesen werden:

https:// www.pferd-leistungspruefung.de
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